
  
 

  
 

 

GZ: LIW-0035/20-9 Laab im Walde, am 30.06.2022 
 

K U N D M A C H U N G 

V E R O R D N U N G 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Laab im Walde verfügt gemäß § 94d Z1b und Z4 lit. a 

der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. 159/1960, in der derzeit geltenden 

Fassung, aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sowie zur 

Ordnung des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet nachstehende 

Verkehrsmaßnahmen: 

1. Parkregelung 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Zl. 2 in Verbindung mit § 55 Abs. 1 StVO 1960, ist das 

Parken am Beginn der Klostergasse ostseitig in Richtung Eingang zum neuen 

Friedhof und auf einem Stellplatz vor dem Zugang zum alten Friedhof, auf den 

dafür durch Bodenmarkierungen gekennzeichneten Stellen erlaubt. In Richtung 

neuer Friedhof werden 6 Stellplätze als Senkrechtparker bzw. 1 Stellplatz (am 

westlichen Ende) als Längsparker und der Stellplatz vor dem Zugang alter Friedhof 

als Senkrechtparker gekennzeichnet. Im Zusammenhang mit der 

Stellplatzmarkierung wird in diesem Bereich der Verlauf der Klostergasse durch 

eine Randlinie gekennzeichnet. 

2. Gebührenfreie Kurzparkzone 
Gemäß § 25 StVO ist das Parken von mehr als 30 Minuten in der Zeit von 08:00 

bis 18:00 Uhr, auf dem östlichen Stellplatz (Fläche von 5,00 x 2,50 m) der 

Stellplatzordnung Richtung neuen Friedhof verboten. 

3. Halte- und Parkverbot 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Zl. 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 lit. p StVO 1960, ist in 

der Klostergasse im Anschluss an die Längsparkfläche über die Kurve hinaus bis 

7m ab der Grundstücksecke Klostergasse ON1 das Halten und Parken verboten. 

4. Parken verboten 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Zl. 1 StVO 1960, ist auf dem Stellplatz vor dem Eingang 

zum alten Friedhof das Parken verboten. 
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5. Halte und Parkverbot 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Zl. 1 StVO 1960, ist in der Klostergasse auf der Ostseite 

zwischen der Liegenschaft Nr. 5 und 5a das Halten und Parken verboten. 

Diese Maßnahmen sind durch die im Plan „Klostergasse – Friedhof, 

Stellplatzorganisation, BM+VZ 1:200, GZ529, Datum 06.07.2022“, erstellt durch KH13 

Bau– und Verkehrstechnik e. U., dargestellten Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen 

kundzumachen. 

Der beigeschlossene Plan bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung. 

 

Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der 

Verkehrszeichen sowie das Anbringen der Bodenmarkierungen in Kraft. 

 

Angeschlagen am: 03.08.2022 

Abgenommen am: 18.08.2022 

 

Es zeichnet der Bürgermeister 

Dr. med. univ. Peter Klar 

 
 

 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. 

 

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des 

Ausdrucks finden Sie unter: www.signaturpruefung.gv.at bzw. 

www.laab-walde.gv.at 
 


		gemeinde@laab-walde.gv.at
	2022-08-04T07:04:14+0000
	Laab im Walde
	Gemeinde Laab im Walde, Verw. Bezirk Mödling, Land NÖ
	Elektronische Erledigung der BehÃ¶rde




